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Verkündet am 18. 04 2018 - Justizbeschäftigte‘ 
als UrkundSbeamtin der— 

Geschäftsstelle 

Amtsgericht Bielefeld 

IM NAMEN DES VOLKES
‘ 

Urteil . 
-‘ 

Indem Rechtsstreit-
I 

Klägerin, 

Prozeèsbevollmächtigte: " 
. 

'_ 
'~ RechtsànWälte Wáldorf und. Kollegen, 

V ‘ 

. Beethovenst'r’äße 12.80336 München, 

A " 
. 

. gegen :'_"
_ 

" 
. 

- 
_ 

’ 
' 

‚. Beklagten, 

Prozessbevollmächtigte: 
' 

A 

' Réchtsanwälte— ‘ 

' 
- 

' —4s14sr 
Münster_‚ 

hat das Amtsgericht Bielefeld
_ 

auf die mündliche Verhandlung vom 28. 03. 2018
' 

durch den Richter am Amtsgerich- 
für Recht erkannt: 

Der Beklagte Wird verurteilt, an die Klégerin~ eineri Betrag in Hóhe von 1.000, 00 EUR
Ä 

'.zuzugl1ch Zinsen In Höhe von 5 Prozentpunkten übèr dem Basiszinssatz auf einen 

' Betrag In Höhe von 600 00 EUR seit dem 09. 09. 2016 und auf einen Betrag in Hôhe 

von 400, 00 EUR seit dem 18. 08. 2017 zu zahlen.
'



Der Beklagte wird weite-rhin verurteilt, an die Klägerin einen weiteren Befrag in Höhe
A 

von 107 ‚50 EUR zu'iüglich Zinse‘n in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 09.09.2017 zu zählen. 

Der Beklagte wird Weiterhinvverur‘teiit, an die Klägerin weitere 107,50 EUR Zuzüglich 

Zinsen in Höhe von „5 Prozentpunkten über dem‘ Basiszinssatz seit dem 09.09.2017 

_ 

zu zahlen. 
‘ 

' 
I ' I 

Im Übrigen wird die Klage abgeWiesen. 

Der Beklagtä trägt die' Kos'ten‘des Rechtsstreits. 

'_ 
D'as urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung in Höhe Von 110 % des'aufgrund des Urteils vollstreckbaren 

Betrages abwenden, wenn die Klägeriñ nicht vor der Vóllstreckung Sicherheit in 

Höhe von 110% des jeweils zuvollstreckenden Betrages leistet. _

' 

Tatbestand: 

' Die Klägerin macht gegenüber dem Beklagten Schadens- und 
’ 

Aufwendungsersatzanspriiche wegen unerlaubterVerwendung des Filmwerkes 
I - In einer Internettauschbörse geltend. 

Zum Zweck der Verfolgung widerrechtlicher Verb'reít'ung'en'Von geschützten Werken 

‘ beauftragte die Klégerindieipoque GmbH'mit der Uberwachung bestimmter Peer-to- 

Peer—Netzwerke durch das_ System Peer-to-Peer Forensic System.
, 

Die ¡peque GmbH teilte der Klägerin mit, dass das streitgegenständliche Fiimwerk zu 

mehreren Zeiträumen von unbekannten Nutzern mit verschiedenen IP -Adressen zum 

Download angeboten werden sei. Als genaue Zeiträume nannte die Ipoque GmbH 

den - zwischen Uhr (IP-Adresse: 

den - zwischen‘ 

zwischen 

Die Klägerin enNirkte be-i'm‘Landgericht Köln gegenube'r dem Provider die Gestattung,
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Auskunft zu erteilen über Name undAnschrÏft'der Nutzer, denen 'die_ _äufgeführten IP- 

Adressen zu irISgesamt zehn Zeitpuñkten in dein streitgegenständlichen Zeiträumen 

. Dér‘ 

Provider erteilte sodann die Auskunft, dass die? benannten IP—Adressen zú diesen 

< zugewiesen waren" (LG Köln 

- Zeitpunkten innerhallb der Streitgegen'ständlicheh Zeiträume dem Beklagten als 
I. 

Anschlussinhaber zugewiesen gewesen seien 

. ln den streitgegenständlichen Zeiträumen hatte auch die Ehefrau des Beklagten die 

. 

Zeugin - Zugriff auf den Internetanschluss des Beklagten. Die 

streitgegenständlichen Rechtsverletzungen beging die Zeugin- nicht. Der 

Anschluss des Beklagten war zu den streitgegensténdiichen Zeiträumen 
'

1 

passwortgesichert. 

’ 
Mit Schreiben der Prozeslsbevollmächtigtien der Klägerin’vo'm -.Iieß die 

- Klägerin den .Beklagte‘n‘zur' Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkläfung bis 

zurn - und zur Zahlung vo'n 600 00 ÈUR Schadensersatz und 215,00 EUR - 

Aufwendungsersatz bis zum - auffordern (Anlage K4- 1 Bi. 53 d A.) 

Mit außergerichtlichem anWaltlictIem Schreiberi der Prozessbevollmächtigfèn des 

Beklagten an die-Klägervertreter vom 26.04 2016 ließ dieser mitteilen, dass Weder er 

noch eine andere Person, die In den streifgegenständlichen Zeiträumèn Zugriff auf 

den Internetanschluss gehabt haben die streitgegenständlichen Rechtsverletzungen 

begàngeh haben und das er damitauch nicht als Störer hafté (Anlage K4-5 BI. 78 

d.A.). 
' 

' ’ 

Der Bekiagte gab kèine .Unterlassungserklärung ab, eine Zahlung erfolgte nicht. 

. Die Klägerin behauptet, Sie sei Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und 

VerWert'L'Ingsrecht am streitgegenständlichen Filmwerk. Sowohl die Ermlittlung der 

streitgegensténdiichen IP -Adressen als auch die Zuordnung zum Anschluss des 

. Beklagten seien korrekt erfolgt 

Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte sei seiner sekundären DarlegLIng'slast nicht 

nachgekommen und hafte als Täter 
' A 

lhr stehe gemäß § 97 Abs. 2 S. 1 UrhG ein Schadensersatz In Höhe von mindesterIs



'

4 

1. 000,00 EUR zu. Sie habe fernerAnsprUch auf Ersatz der Anwaltskosten in Höhe 

von insgesamt 215, 00 EUR. 
' ' 

Die Klägerin beantragt, die Beklagténseite zu verurteilen; 

1.
. 

an die Klägerseite einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe 

in das Ermessen des Gerichts gestellt‘wird, derjedoch‘ insgesamt nicht
_ 

Weniger als 1.000,00 EUR'betragén sol|,'zuzüglich Ziñsen in.Höhe von 

_5 Prozentpùnkten über dem Basiszinssatz hieraus seit. d'em 09.09.2016, 

'2. 
. . . . 

107,50EUR als Hauptforderung zuzüglich'Zinsen in Höhe vorI 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus sei’; dem 09.09.2016, 

Sowie 

107,50 EUR als 'Neben'forderun'g zuzügliCh Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem BasisZinssatz hieraus seit dem 09 09.2016 

‚ zu zahlen 

Der Beklagte beantragt,
. 

die Klage abzuweisen. 

ÀErträgt vór, er habe die streitgegenständliçhe Rechtsverletzung nicht begangen. Er 

nutze das Internet nur für einfache Anwendungen wie das Versenden und 

Empfangen von E- Mails. lhm sei nicht bekannt was. eine Filesharin’g- Software ist. 
' I 

Genutzt habe er eine Filesharing— S—oftware niçht, hierfür seien seine
V 

Computerkenntnisse nicht ausreichend. Weiterhin sei eine solche Software auch 

- nicht auf den. von ihm gen'utztén Endgeräten installiert gewesen. Neben ihm und
. 

seiner Ehèfrau der Zeugen 
, 

‘habe auçh sein'Bruder-‚ Herr 
'- 

.

" 

dauerhaft in dem'gleichen Haus wie die 

Familie dès Beklagten gelebt und mit èigenén Endgeräten'Zugriff aufseinem
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Internétanschluss gehabt. Auf Nachfrage der Zeugin - strittçn alle weitéien 

. 'Personen- was zwischen den Parteien unètreitig ist - die Tatbegehung ab. Eine 
i 

Tatbegehung durch die Brüder — sei unwahréchéinlicii, aber nicht 

auszuschließen. Als Täter kommè eher der .Bruder In Betracht. Dieser fane vom Alter 

her In die Zielgruppe des :Films. Weiterhin venNeigereÏ er nunmehrjegliche 
' 

Kontaktaufnahme mit dem Beklagten. Schließlich spreche der Bruder, 'anders als der 
'

i 

Beklagte auch Englisch. Erhabe ¡in Jahf- Probleme mit def Internetverbindung 

gehabt, sodass nur das Empfangen und Versenden kleinerer Daieripakete möglich
‘ 

gewesen sei. Es sei auch zu häufigen Vèrbindungsunterbrechungen .gekon1men_._Es 

. sei nicht unwahrscheinlich, dass die türkische Familie im "Nachbarhaus die Internet-Z 

Leitung angezapft habe. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin - I 

Zum inhalt und Ergebnis der BeWeisaufnahme Wird auf das Sitzungsprotokoll der
4 

mündlichen Verhandlung vom 28.03. 2018 verwiesen
_ 

Am 10 04.2017 hat die Klägerin den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides 

bezüglich der streitgegens‘tändlichÿen Fordeiungen gestellt. Der Mahnbescheid ist
‚ 

' 

der'nv Beklagten am 15.04.2017 zugestellt worden. Am 25.04.2017 ist dér 
t I 

Widerspruch des BeklaQterI beim Mahngéfichteingegangen und die Nachricht über 

den Widerspruch an die Klägerin abgesandtworden. Am 11. 08.2017 erfo‘lgte. nach 

Einzahlung der Gerichtskosten die Abgabe an das Amtsgericht Bielefeld, wo die Akte 

am 18 08 2017 eingegangen ist. 
‘ ' 

Entscheidungsgrühde: 
' 

Die zulässige Klage ist bis_äuf_ éinen geringen Teil dér Zinsen begründet. 

Die Klägerin hat gegen'den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung ~ 

eines Schadensersatzbetrages in Höhe von 1. 000,00 EUR gemäß § 97 Abs. 2 8.1 

UrhG 

1.. 

Die Klägerin ist aktivlegitimieri. 

Fürden Réchteinhabér besteht häufig die Sóhwieri'gkeit des Nachweises der
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- Urheberschaft oder der Inhaberschaft von aùssehlierslichen Nut'zungs- und 

_Veniverîungsrechten. Dernjenigen der behauptet ausschließlich’elNutiungs- und 
' 

Verwertungsrechte irihezuhabén steht es offen Indizien anzuführen, die àuf die 

Rechteinhaberschaft schließen lassen. 
. 

_
4 

Im I- t—unes— Store ist zugunsten der Klägerin ein C -\/ermerk vorhanden (Anlage K1 

BI. 41 d A). 
, 

. 

'
A 

Weitere Hinweise auf die RechtsinhaberSchaft der Klägerin ergeben sich, daraus,_ 

dass diese auch im maxdome Store und bei Amazon als Rechte‘inhaberin bzw.
' 

Studio bezeichnet wird. 
' ' ‘

A 

, 'Die Eintragung als Rechteinhaber In einer Internetdatenbank kann ein erhebliches 

Indiz der Rechteinhaberschaft darstellen. Dies gilt nach Auffassungides erkennenden 

GerichtsAauch für einen Hándl'er, bei dem Ohline Filmwerke gekauftwerden können . 

(BGH Tausöhbörse III Urteil vom 11.6.2015 Akz.: l ZR 75/14).
v 

Subsfantiierte Einwe'nduhgen, die gegen die Rechteinhaberschaft der-Klägerin 

sprechen hat der Beklagte nicht vorgebracht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, 

warum die_Klägerin, sollte sie nicht Redhteinhaberin sein, im i —- tunes —Sto’re als 

solche angegeben iSt. 

2. . 
„ ‚ 

- Das _Gericht het keinerlei Zweifel dáran; dass von dem Ansehlues des Beklagten das 

streitgegenständliehe Fiimwerk in einer Filesharing-Tauschbôrse öffentlich 

zugänglich gemacht wurde. 

a. 
‚ _ 

Zunächst einmal hat die Klägerin ausreichend, überzeugend undzumfänglich z/um 

Ermittlung'svofgang undzurFu'nktionsweise der Ermittlungesoftware vorgetragen. , 

Dem Gericht ist die grundsätzlich Funktionsweise der streitg'eg‘enständlichen 
_ 

_' 

Errnittlungssoftware a_u_öh aus einer.\_/ie|zah|'von Verfahren bekanntj 
i 

SovIIeit der Beklagte die Richtigkeit der Ermittlungen bestreitet verfängt dies nicht. 

Selbst wenn möglichenNeise nicht ausgeschleseeñ werden könnte, dass'es bei der 

Ermittlung des jeweiligen AnschluSsinhabers zu Fehlern kommen kann, ist es
4 

jedenfalls sehr unwahrscheinlich, dass mehrere IP—Adressen zu zehn
4 

unterschiedlichen Zeitpunkten durch die Ermittlungssoftware ermittelt urId jew'eils
i 

dem Anschluss des Anschlussinhabers zugeordnet werden. 
~ Da es, aufgrund der Vlelzahl der Ermittlungen, wie oben dargestellt, night auf einen 

vollständigen Ausschluss der Fehlerhaftigkeit der Ermittlungen ankOmmt, war auch



das vom Beklagten angebotene Sachversténdigengutaehten nicht einzùholen. 

b. 

_ 

Soweit der Beklagte "bestreitet, dass die Gestattungsverfahren vor-dem'l'Landg'ericht 

Köln ergeben ha}, dass die streitgegensténdlichen lP-Adressen zu den.
. 

streitgegenständlichen Zeitpunkten dem Anschluss des Beklagten zugewiesen .

‘ 

'gewesen waren, so ist dies korrekt. Eine Zuordnung dér IP-Adreseen erfolgt nicht im 

Gestattungsveriahren vor dem zuständigen Gericht. Das Ge‘stattungsverfáhreri führt 

lediglich dazu, dass der Provider verpflichtet wird die Auskunft hinsichtlich der 

. Personen denen bestimmte lP-Adr’essen zugeordnet waren, zu erteilen 

Die Zuordnung erfolgt sodann durch den Provider. 
V 

. . 

Hierzu hat die Klägerin umfassend vorgetragen und die Auskunft auch des Providers 

‚ auch In Anlage K2 (BL 42 d. A. ff.) zur Gerichtsakte gereicht. In dieser ist Name und 

Anschrift des Beklagten mehrmals genannt. 

c. 

Auch der zunächst Ä‘geltend g‘em'achte Einwand aufgrund v'on Störungen seien 

lediglich das Senden und Empfangen kleinerer Datenpakete möglich gewesen ist 

unbeachtlich 
, ‚

4 

Serst das bloße Herdnterladen von Dateifragmenten‘stellt bereits 'ei'n - 

Urheberrechtsverletzung dar (BGH Konferenz der Tiere Urteil vom 06.12.2017 Az l 

ZR 186/16) _' 

‘ 

_ . 

Weiterhin hat der Beklagten In seiner mündlichen Anhörung auch erklärt, dass er sich 

selbst nicht daran erinnern könne, dass es eine Störung des lnternetanschiusses 

gegeben habe. 

d. 

SoWeit der Beklagte erklärt hat, .dass es niCht unwahrscheinlich sei, dass seine 

Internetleitung durch die tiirkisch- stämmige Nachbarfamilie „angezapft" worden sei, 

_ 

da die Internetleitung durch die Wand zum Nachbarhaus verläuft, so sind hierfür 

keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich
' 

. 

Umstände die für diesen Vortrag sprechen hat der Beklagte nicht vorgetragen. Der 

Beklagte stellt hier-lediglich Vermutungen an, ohne diese In irgendeiner Weise zu! 

belegen. 
- 

‘ 
i 

. 
.‘

' 

ASoweit zunächst In den anwaltlichen Schriftsätzen Stérungen des
I 

Internetanschlusses vorgetragen wurden, So waren solche dem Beklagten in der 

~ 
mündlichen VerhandlUng auch nicht mehr in Erinnerung.-



3. 

Der Beklagte ist auch als Täter anzusehen. 
' 

. Nach den allgemeinen Grundsätzen trägt die Klägerin als Anspruchstellerinnen die 

Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen des geltend
, 

- gemachten Schàdensersatzahspruchs erfüllt'sind; Sie'hat daIquegen Und ¡mA 

.. Bestreitensfall nàchzuwèisen, dass der Beklagte für die yon ihr’behauptete 

Urheberrechtsverletzung als Täter verantwortlich ist (BGH Everytime we touch, 

Urteil vom 12. 05. 2016 Az: l ZR 48/15)
. 

Dem Beklagten obliegt jedoch éíne sekundäre Darlègungslaèt. DieseI genügt er 

dadurch, dass er daz’u vorträgt, ob undgegebenenfallsWelche ‘andereniPersonen‘ 

seletStändigen Zugang zu~seinem |nternétanébhiuss hatten und’als' Täter der 

~ Rechtsverletzung In Betracht kommen. In diesem Umfang ist der Beklagte Im 

Rahmen des Zumutbaren zu Nachforschungen soWie zur Mitteilung verpflichtet 

welche Kenntnisse er dabei über die Umstände eineI eventuellen
_ 

Verletzungshandlung gewonnen hat. Die pauschale Behauptung der bloßen 

theoretischen Möglichkeit des Zugriffs von im Haushalt Iebenden Dritten auf den 

Internetanschluss genügt hierbei nicht. Der Beklagte hat vielmehr nachvollziehbar 

vorzutragen, welche Personen mit Rücksibhf aLIfNutzerverhalten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowie in zeitlicher Hinsicht Gelegenhéit hattén, die fragliche 

VeIIetzungshandlung ohne ihr Wissen und Zutun zu begehen. Entspricht der_ 

Beklagte seiner sekundären Darlegungslast, ist es wieder Sache der Klägerin als 

V'Anspruchstellerin, die für eine Haftung des Beklagten als Täter einer 

Urheberrechtsverletzung spreChenden Umstände darzulegen und nachzuweisen 

(BGH Loud Urteil vom 30. 03.2017 Az: I ZR 19/16). 

‚Diesen Anforderungen an die sekundäre Darlegungslast wird der Vortrag des 

. Beklagten nicht gerecht:
' 

Zunächst ist deI gesamte außergerichtliche und gerichtliche Vortrag des Beklagten 

für das Gericht als Gesamtes betrachtet nicht glaubhaft. Der vorgerichtiiche Vortrag 

des Beklagten Steht im Widerspruchzurn Vortrag ¡m vorliegenden Verfahren. Der 
I 

' 

Beklagte scheint se'inen Vortrag ¿n die höchstrichterliche Rechtsprechung 

anzupassen zu wollen. 
i

I 

Vorgerichtlich hat der Beklagte Init anwaltlichem Schreiben vom 26.04 2016 

gegenüber der Klägerin vortragen Iassen, dass keiner der Personen, die Im ‚
'
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streitgegenstándliehen Zeitraum Zugriff auf den lhternetanschluàs des Beklagten 

„ hatten die stfeitgegenstándlíehen Rebhtsverletiuhgen‚begangen hat und er dalmit 

nicht als Störer haften könne. Eine Täterschaftlei'ner der zugriffsberechtigten 

. Personen hat der Beklagte zum damaligen Zeitpunkt somit ausgeSchIossen. im 
' 

verliegenden Verfahren hat der Beklagte zunächst erklärt,“ dass neben ihm und 

seiner Ehefrau auch seine Bruder und die Herren_ Zugriff
_ 

auf den Internetanschluss hatten, diese die Täterschaft ab_er verneint hätten und er 

sich die Urheberrechtsverletzung nicht erklären: k_ônne. In einem späteren Schriftsatz 

. ließ der Beklagte mitteilen,;dàss_ ef eine Täterschaft der Gebrüder - für' 

, unwahrscheinlich halte und wahrscheinlich sein Bruder als Täter in Betracht komme.
i 

Nach dem außergerichtlichen Vortrag des Beklagten ko_rnmt keine andere Person als 

Táter'lder etreitgegenstándlichen' Rechtsverletzung‘in Betracht Warum’ der Beklagte
V 

.nun doch— entgegen seines außergerichtlichen Vorirages— von einer möglichen
' 

Täterschaft seines Bruders ausgeht ist nicht nachvollziehbár. Soweit er erklärt, dass 

ervorgerichtlieh die TäterSchaft einer anderen Person nie ausgeschlossen habe ist 

dies .mit Blick auf das außergerichtlich Schreiben vom 261042016 nicht korrektl'. 

Auch lediglich den Vdrtrag des Beklagten im streiigegensténdiichen Veifahren 

zugrundegelegt kommt der Beklagte seiner sekundären Darlegungslast nicht nach.
_ 

Die Ehefrau des Beklagten scheidet nach dem eigenen Vortrag als Täterin aus Der 

Beklagte selbst hält die Tatbegehung durch die Herren_ ebenfaiis für 

unwahrscheínlieh Àus welchem Grund diese trotzdem als Täter In Betracht kommen 

können, ist nicht nachvollziehbar
' 

Zum Nutzungsverhaiten seines Bruders trägt der. Beklagte nichts vor. Auch konnte-
' 

der Beklagte In seiner mündlichen Anhörung auch nichts dazu sagen, ob u‘nd. welche 

Nachforschungen hinsiehtiich der TätersChaft des Bruderé nàch Erhalt der. 

Abmahnung durchgeführt würden. Erhát iedigiich auf seine Ehefrau verwieäen u'nd 

erklärt, dass diese wohl mit dem Bruder gesprochen habe. Die Ehefrau des 

Bek|agten- die Zeugin -— hat In ihrer Vernehmung ebenfaiis ledigiich
_ 

angegeben, dass sie den Bruder des Beklagteñ gefragt dieser die Tatbegehung 
' 

aber abgestritten habe. 

Aus dem Vortrag des Beklagten lässt sich ein Aiternativsachverhait nicht entnehmen 

Dass der Bruder nunmehrjegliches Géspräch mit dem Beklagten und dessen 

Ehefrau .ablehnt, lässt nicht auf eine Täterschaft des Bruders schließen. Auch die 

TatSache, 'daés der Bruder des'BekIagten hach Ansicht'des Beklagten in die 

"Altersgruppe fällt die der streitgegensténdiiche Film anspricht zeigt noch keinen 

Aiternativsachverhalt auf. Auch die Tatsache, dass der Bruder des Beklagten nach-
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. 

dessen Vortrag Im Gegensatz Zu ihm der englischen' Sprache mächtig ist stellt noch 

keinen Sachverhalt dar, der auf die Täterschaft des Bruders sChIießeh lässt. 

.Á Da der Beklagte seiner sekundären Dariegungslast nicht nachgekommen ist, wa_ren 

auch die von ihm angebotenen Zeugen nicht _zu vernehmen 

' 

4. 

Auch diè Höhe des geltend gemachten Lizenzschadens ist nicht zu beanstanden. 

Gibt es- wie im vorliegenden Fali- keine branchenüblichen Vergütungssätze und 
' 

Tarife, ist die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr vom 

Tatrichter gerhäß § 287 ZPO unter Würdigung aller (Umständeldes Einzelfaliés nàch 

seiner freien Überzeugung zu bernessen (BGH Urteil vom 11.06.2015 I ZR 7/14). 

Ausgehend von diesen Grundsatzen erscheint ein Lizenzschaden In Hôhe von 

1. 000, 00 EUR als angemessen (§ 287 ZPO) 

Nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH Tauschbörse I,Urtei| Vom Ï 

11. 06. 2016 Az: I' 19/14) ist für ein Album mit -15 Titèln ein ‘Schadensersatzans'pr-uch 

von 3.000,00 EUR angemessen Bei einem Spielfilm der Im Kino ausgestrahlt wurde, 

ist Zu beachten, dass ein solcher hohe Produktionskosten verursacht. Weiterhin ist 

auch zu beachten, dass mehrere Ermittlungszeiträume verteilt über knapp zwei 

Wochen streitgegenständlichen èindund damit ein Anbieten‘ über einen längeren 

Zeitraum stattgefunden hat. Schließlich ist zù berücksichtigeh, dass über eine 

. 

Tauschbörse eine‘ unkontrollierte Verbreitung an'eine VieiZahl von Nutzérn weltweit 

erfolg't. 
l > 

’

V 

‘5. 

Der Zinsanspruch- ergibt sich jedoch Iediglich'in Höhe von 600,00 EUR aus §§ 286, 

288 BGB. Im Übrigen kann die Klägerin lediglich Rechtshängigkeitszinsen nach §§ 

288-, 291 BGB verlangten 
'

- 

Der Beklagte wurde mit anwaltlichem Schreiben vom 02 09 2014 lediglich zur 

Zahlùng von 600,00 EUR Schadensersatz bis zùm 22.09.2014 aufgefordert und 

befand ‚sich demnach in Höhe von 600,00 EUR seitdem 23.09.2014 in Verzug. Auch 

in den übrigen auBergerichtIichén Schreiben hàt die Klägerin immer wieder aufdie‘se 

Forderungshöhe verwiesen. 

Im Übrigen ist kein Verzugseintritt ersichtlich, sodass lediglich 

Rechtshängigkeitszinse’n bèan'sprucht'Werden können.
'

,
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Nach § 696 Abs. 3 ZPO gilt'die Strleitsache" als mit Zustellung deSÈMahnbesèheids 
' 

rechtshängig geworden, wenn s.ie alsbald nach der Erhebung des Widerspruchs 

abgegeben wird. 
‘ 

‚

' 

Wenn kein Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens gestellt oder die 5 

weiteren Gerichtskosten nicht innerhaib der bei § 167 ZPO üblichen Frist von zwei 
_ 

_‚ 

Wochen bezahlt werden, liegt kéine alsbaldige Abgabe mehr vor (MuKoZPQ/Schiiler -'

t 

ZPO § 696 Rn. 19). 

Vorliegend ist der Widerspruch am 25.04 2017 beim Mahngericht eingegangen. Die
' 

Abgabe erfolgte aufgrund dès Einganges der weiter_en Gerichtskosten erst am 

11. os 2017. 
' ' A ' 

Wird die Streitsache nicht alsbald abgegeben, tritt Rechtshángigkeit mit dem Eingang 

-der Akten beim Prozessgericht ein (MüKoZPO/Schüler ZPO § 696 Rn 21). 

. 

Der Akteneingang beim Amtsgericht Bielefeld erfolgte am 18.08.2017. 

Ii. . 

Die Klägerin hat gegen den Beklagten auch einen AnsprIIch auf Zahlung yon 

Aufwendungsersatz In Höhe von 107, 50 EUR für das vorgerichtliche
l 

Abmahnschreiben gemäß § 97 a Abs. 3 8.1 UrhG. .

. 

Hiernach kann 1m Falle einer berechtigten Abmahnung die vérie‘tzte Pariei von’dem 

Verletzté'r den Ersatz der für das Abmahnschreibén àngefallenen erforderlichen
I 

Aufwendungenverlangen. 

1. 
_ . 

_ 

Die Abmahnung war im vorliegenden Fall berechtigt, da wie oben ausgeführt, der 

* Beklagte als Täter haftet 

" 

‚2. 

Auch der vorliegend: den Abmahnkosten zugrundegeiegte GegenstandSWert In Höhe 

von 1 000,00 EUR ist nicht übersetzt.
' 

Ausgangspunkt für die Bemessung des Gegenstandwertes ist dàs Interesse der
. 

, Klägerin an einer wirkungsvollen Abwehr von Urheberrechtsverletzungen. 

Vorliegend handelt es sich um eine erhebliche Urheberrechtsverletzung, da ein 

bekannter Film betroffen ist. Das Anbieten von Filmwerken In einer Filesharing— Börse 

ist nach Ansicht des erkennenden Gerichts geeignet zu erheblichen Umsatzeinbußen 

Ç der Filmindustrie zu führen.
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4. 
_ 

‚ 
. . 

' 

Der Zinsanspruchvergibt Sich 'a’us §§ 286', 288 BGB. 

Der Beklagte ist durch das anwaltliche Schreiben vom - hinsichtlich der 

vorgerichtlichen Abmahnkosten ab demi-1 inVerzug gesetzt worden. g 

III. 

Die Klägerin hat gegen den Beklagten auch einen Anspruch auf Ersatz von weiteren ' 

vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhevon' 107,50 EUR aus § 97. Abs. 2 S. 1UrhG. . 

, . 

Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin y haben . den (Beklagten mit ~ 

: 

Abmahnschreibe-n-vom 02.09.2014 zur Zahlung vor1 Sóhadensersatz _in Höhe von 
I 

-- 600,00 
' 

EUR aufgefordert, 
_ 

sqdass diesbèzüglich ein 'Ans‘pruch dér- 

Prozessbevollmächtigten der Klägerin 'gegen' die Klägerin bestehbt und der Klägerin 

damit ein Schaden entstanden ist. 
‚ 

‘ 

. 

‘
t 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286,288 BGB 
'

~ 

IV.
. 

Der naCh 'Schlùs'sfder mündlichen 'Verhandlung' eingegangene Schriftsatz der 

Klägervertreter vom 16.04.2018 wù'rde nicht mehr berücksichtigt-(5 296a ZPO)._ 

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen (auf §§ 92 Ab’S. 2 Nr. 1, 708 Nr. 11, 
'

. 

711,709 s.2zpo.. ‘ ' " '
‘ 

Der Streitwerfwird auf 1.107,50 EUR festgesetzt. 

- Rechtsbehelfsbelehrung:
A 

A) Gegen dieses Urteil ist dàs Rechtsmittel de_r Berufung fürjeden zulässig, der 

durch dieses Urteil_in seinen Rechten benachteiligt‘ist, 

_1. wenn der Wert dés 'Beschwèrdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder 

2. wenn die Berufung in dem Urteil durCh das_Amtsgericht zugelassen worden ist.
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_ 

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist ven} einem Monat nachiZustellung 
dieses Urteils schriftlich bei d'em‘Landgeric'ht Bielefeld, Niedèrwall 71_, 33602 

Bielefeld eingegangen sein. Die Berufungssch'rift‘ muss die Bezeichnùng des- Urteils, 

gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung dass gegen. dieses Urteil, 

Berufung eingelegt werde, enthalten. '
: 

Die Berùfung ist, sofern nicht bereits In der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei 

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht 

. Bielefeld zu begründen 
' 

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bielefeld durch einen Rechtsanwalt 
' 

(vertreten Iassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die 

Berufungsbegründuhgsschrift vo_n einem solchen unterzeichnet sein. 

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfenigung oder. beglaubigte Abschrift des 

. 
angefochtenen Urteils vorgeiegt werden 

B) Gegen die Streitwertfe'stsetzüng ist die BeSChwerde an das Amtsgericht Bielefeld 

_ 

statthaft, wenn der Wert des Beschwerde‘gegenstandes 200,00 EUR übersteigtoder . 

_- das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestensv 

innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung In der Hauptsache 

Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem 

Amtsgericht Bielefeld, Genchtstraße 6 33602 Bielefeld, schriftlich In deutscher 

Sprache oder ¿hr Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die-Beschwerde kann .a.L_Ich Zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden
' 

Amtsgerichtes abgegleben'werden. 

' _Ist der Streitwert später alls einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, 

so'kann die Beschwerde noch innerhalb ein'es .Monats naeh Zustellung oder ' 

formioser Mitteilùng des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

. Bxeglaubigt 
4 ,

. 

Urkundsbeamter/in de_r Geschäftsstelle 
- Amtsgericht Bielefeld


